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Amtliche Bekanntmachung 
 

 

Für die anstehende Wahl der Schöffinnen und Schöffen durch das 

Amtsgericht Flensburg für die Geschäftsjahre 2009 bis 2013 wurde nach 

Beschlussfassung der jeweiligen Gemeindevertretungen der 

amtsangehörigen Gemeinden Oeversee, Sieverstedt und Tarp die 

Vorschlagslisten aufgestellt. 

 

Die Vorschlagslisten liegen in der Zeit vom 

 

08. Juli 2008 bis 14. Juli 2008 
 

in der Amtsverwaltung in Tarp, Tornschauer Str. 3 - 5, 

Zimmer 01, bei Frau Heidemann, 

 

zu jedermanns Einsicht öffentlich auf. 

 

Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche - gerechnet vom Ende 

der Auflegungsfrist - schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt Oeversee in 

Tarp mit der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in die 

Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 32 des 

Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) nicht aufgenommen werden durften oder 

nach §§ 33 und 34 GVG nicht aufgenommen werden sollten. 

 

 

 

24963 Tarp, den 03.07.2008 

 

 

 

AMT  O E V E R S E E 

  Der Amtsvorsteher 

       Im Auftrage 

     ls 

gez. Heidemann 
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A M T  O E V E R S E E  

B A U A M T  

 

 

 

B e k a n n t m a c h u n g  

 

der Genehmigung der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Gemeinde Tarp 

 

 

 

Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein hat mit Bescheid vom 19. Juni 

2008, Az. IV 645 - 512.111-59.171 (14. Ä.) die von der Gemeindevertretung Tarp am 

22.04.2008 beschlossene 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Tarp nach § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. 

 

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB bekannt 

gemacht. 

 

Alle Interessierte können die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes, die 

Begründung und die zusammenfassende Erklärung dazu in der Amtsverwaltung 

Oeversee in Tarp, Tornschauer Str. 3/5, Zimmer 25, während der Sprechstunden 

einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. 

 

Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften sowie der in § 214 Abs. 2 bezeichneten 

Vorschriften werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. 

Dasselbe gilt für die nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des 

Abwägungsvorgangs . Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 

Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 

 

Der räumliche Geltungsbereich der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes kann 

in dem als Anlage beigefügten Übersichtsplan entnommen werden. 

 

Tarp, den 27. Juni 2008 

 

 

 

        A M T  O E V E R S E E  

        DER AMTSVORSTEHER 

         Im Auftrage 

 

      (LS)        gez. 

           Rudolph 
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G E S C H Ä F T S O R D N U N G 

 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tarp hat aufgrund des § 34 Abs. 2 der 

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) am 23.06.2008 die folgende 

Geschäftsordnung beschlossen: 

 

I. Abschnitt 

Erste Sitzung nach der Neuwahl 

 

§ 1 

Erstes Zusammentreten (Konstituierung) 

 

1. Die Gemeindevertretung wird zur ersten Sitzung von dem/der bisherigen 

Bürgermeister/in spätestens zum 30. Tag nach Beginn der Wahlzeit einberufen (§ 

34 GO). 

 

2. Der/die bisherige Bürgermeister/in erklärt die Sitzung für eröffnet und stellt die 

Anwesenheit der gewählten Mitglieder sowie die Beschlussfähigkeit fest. Danach 

überträgt er/sie dem ältesten anwesenden Mitglied der Gemeindevertretung die 

Sitzungsleitung. Bis zur Neuwahl des/der Bürgermeisters/in handhabt das älteste 

Mitglied der Gemeindevertretung die Ordnung und übt das Hausrecht aus (§ 37 

GO). 

 

Die Gemeindevertretung wählt unter Leitung des ältesten Mitgliedes aus ihrer 

Mitte den/die Bürgermeister/in und unter dessen/deren Leitung die 

Stellvertreter/innen. Dem ältesten Mitglied obliegt es, dem/der Bürgermeister/in 

die Ernennungsurkunde auszuhändigen, ihn/sie zu vereidigen und in sein/ihr Amt 

einzuführen. 

 

3. Der/die neu gewählte Bürgermeister/in hat seine/ihre Stellvertreter/innen und alle 

übrigen Mitglieder der Gemeindevertretung auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 

Obliegenheiten durch Handschlag zu verpflichten und in ihre Tätigkeit 

einzuführen sowie seine/ihre Stellvertreter/innen als Ehrenbeamte zu vereidigen 

und ihnen die Ernennungsurkunde auszuhändigen. 

 

 

II. Abschnitt 

Bürgermeister/in und Fraktionen 

 

§ 2 

Bürgermeister/in 

 

1. Der/die Bürgermeister/in eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen der 

Gemeindevertretung. Er/sie hat ihre Würde und ihre Rechte zu wahren sowie ihre 

Arbeit zu fördern. In den Sitzungen handhabt er/sie die Ordnung und übt das 

Hausrecht aus. Er/sie repräsentiert die Gemeinde bei öffentlichen Anlässen. 

Der/die Bürgermeister/in hat diese Aufgabe gerecht und unparteiisch 

wahrzunehmen. 
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2. Der/die Bürgermeister/in wird, wenn er/sie verhindert ist, durch seinen/ihren 1. 

Stellvertreter, ist auch dieser verhindert, durch seinen/ihren 2. Stellvertreter 

vertreten. 

 

 

 

 

§ 3 

Fraktionen 

 

1. Die Fraktionen teilen zu Beginn der konstituierenden Sitzung dem/der Leiter/in 

der Versammlung (§ 1 Abs. 2) die Namen der Fraktionsmitglieder, des/der 

Vorsitzenden und seines/ihrer Stellvertreters/innen schriftlich oder zu Protokoll 

mit. Der/die Fraktionsvorsitzende gibt die Erklärungen für die Fraktion ab. 

 

2. Änderungen in der Zusammensetzung und Leitung der Fraktionen sind dem/der 

Bürgermeister/in unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 

 

III. Abschnitt 

Tagesordnung und Teilnahme 

 

§ 4 

Tagesordnung 

 

1. Der/die Bürgermeister/in beruft die Sitzung der Gemeindevertretung ein. 

 

2. Der/die Bürgermeister/in setzt die Tagesordnung in Absprache mit den 

Fraktionsvorsitzenden fest, die mit der Einladung bekanntzugeben ist. Die 

Tagesordnung muss über die anstehenden Beratungspunkte hinreichend 

Aufschluss geben. Soweit diese nach der Geschäftsordnung in nichtöffentlicher 

Sitzung behandelt werden sollen, sind sie in der Tagesordnung als 

nichtöffentliche Tagesordnungspunkte zu bezeichnen. Sollten Satzungen, 

Verordnungen, Tarife, Verträge und Anträge beraten bzw. beschlossen werden, 

sind diese als Entwürfe vollständig oder auszugsweise der Einladung beizufügen. 

 

3. Die Presse ist zu allen öffentlichen Sitzungen einzuladen. 

 

Einladungen erhalten: 

Flensburger Tageblatt 

Flensborg Avis 

 

4. Die Gemeindevertretung kann vor Abwicklung der Tagesordnung mit Zustimmung 

einer Mehrheit von 2/3 ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl die Tagesordnung um 

dringende Angelegenheiten erweitern. Angelegenheiten von der Tagesordnung 

abzusetzen oder die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu ändern, kann 

durch Mehrheitsbeschluss entschieden werden. 

 

5. Abgesetzte Anträge der Fraktionen müssen spätestens in der nächsten Sitzung 

behandelt werden. 



 118 

§ 5 

Teilnahme 

 

Wer aus wichtigem Grund an einer Sitzung nicht teilnehmen kann oder eine Sitzung 

vorzeitig verlassen will, hat das dem/der Bürgermeister/in rechtzeitig mitzuteilen. 

 

 

IV. Abschnitt 

Öffentlichkeit der Sitzungen 

 

§ 6 

Öffentlichkeit der Sitzungen, 

Ausschluss der Öffentlichkeit 

 

1. Sitzungen der Gemeindevertretung sind grundsätzlich öffentlich. 

 

2. Die Öffentlichkeit ist unter den Voraussetzungen des § 35 GO im Einzelfall auszu-

schließen. Sie ist in folgenden Fällen allgemein ausgeschlossen, ohne daß es 

hierzu eines besonderen Beschlusses der Gemeindevertretung bedarf: 

 

a) Personalangelegenheiten, soweit sie Personen betreffen 

b) Erlass, Stundung und Niederschlagung von Abgaben und Entgelten 

c) Grundstücksangelegenheiten 

d) Bauanträge 

 

 

V. Abschnitt 

Einwohnerfragestunde 

Anregungen und Beschwerden. Anfragen 

 

§ 7 

Einwohnerfragestunde 

 

1. Zu Beginn der Sitzung der Gemeindevertretung wird für Einwohner/innen, die das 

14. Lebensjahr vollendet haben, eine Einwohnerfragestunde eingerichtet. Für die 

Behandlung dieses Tagesordnungspunktes gilt folgender Ablauf: 

 

a) Der/die Bürgermeister/in informiert die Öffentlichkeit über den wesentlichen 

Inhalt der anstehenden Tagesordnung. 

 

b) Nach der Information können zu den Beratungsgegenständen Fragen gestellt 

sowie Vorschläge und Anregungen unterbreitet werden. Zu 

Tagesordnungspunkten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden 

sollen, sind Fragen unzulässig. 

 

c) Im Anschluss daran wird zusätzlich die Möglichkeit eingeräumt, zu 

Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, die keine Tagesordnungspunkte 

betreffen, Fragen zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. 

 

d) Der/die Bürgermeister/in kann Fragen zur Tagesordnung zulassen. 

 

2. Der für die Einwohnerfragestunde zur Verfügung stehende Zeitraum sollte 

insgesamt 30 Minuten nicht überschreiten; dem einzelnen Fragesteller wird unter 
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Nennung des Namens und der Anschrift eine Redezeit von höchstens 5 

Minuten eingeräumt. 

 

3. Alle Fragen. Vorschläge und Anregungen müssen kurz und sachlich sein. In der 

Sitzung nicht beantwortete Fragen sind spätestens in der folgenden Sitzung der 

Gemeindevertretung zu beantworten. 

 

4. Im weiteren Verlauf der Sitzung können Einwohnerinnen/ Einwohner gern. Ziff. 1 

vor der Beschlussfassung auf Tatsachen hinweisen, die bei der Beratung 

unberücksichtigt geblieben sind und für die Beschlussfassung bedeutsam sein 

können. 

 

 

§ 8 

Anregungen und Beschwerden 

 

Einwohner/innen haben das Recht, sich schriftlich oder zur Niederschrift mit 

Anregungen und Beschwerden an die Gemeindevertretung zu wenden. 

Antragsteller/innen sind über die Stellungnahme der Gemeindevertretung möglichst 

innerhalb von 2 Monaten zu unterrichten. Ansonsten ist ein Zwischenbescheid zu 

erteilen. 

 

 

VI. Abschnitt 

Beratung und Beschlußfassung 

 

§ 9 

Anträge 

 

1. Anträge der Fraktionen und Gemeindevertreter/innen sind bei dem/der 

Bürgermeister/in einzureichen und von diesem/dieser auf die Tagesordnung der 

nächsten Gemeindevertretersitzung zu setzen. Die Anträge sind schriftlich in 

kurzer, klarer Form abzufassen und zu begründen. 

 

2. Die Gemeindevertreter/innen haben das Recht, von dem/der Bürgermeister/in 

über gemeindliche Selbstverwaltungsangelegenheiten Auskunft zu verlangen. Die 

Anfragen müssen schriftlich beantwortet werden. 

 

3. Anträge, die Ausgaben verursachen oder vorgesehene Einnahmen mindern, 

müssen zugleich Deckungsvorschläge enthalten. 

 

 

§ 10 

Sitzungsablauf 

 

Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge 

durchzuführen: 

 

a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

 

b) Einwohnerfragestunde ( § 7) 
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c) Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 

letzten Sitzung 

 

d) Änderungsanträge (§ 4, Abs. 4 bis 5) 

 

e) Abwicklung der Tagesordnungspunkte 

 

f) Schließung der Sitzung 

 

 

§ 11 

Unterbrechung und Vertagung 

 

1. Der/die Bürgermeister/in kann die Sitzung unterbrechen. Auf Antrag von 1/3 der 

anwesenden Mitglieder oder einer Fraktion muss er/sie sie unterbrechen. Die 

Unterbrechung soll nicht länger als 15 Minuten dauern. 

 

2. Die Gemeindevertretung kann 

 

2.1. die Beratung oder Entscheidung über Tagesordnungspunkte einem 

Ausschuss übertragen, 

 

2.2. die Beratung über einzelne Punkte der Tagesordnung vertagen oder 

 

2.3. Tagesordnungspunkte durch eine Entscheidung in der Sache abschließen. 

 

3. Über entsprechende Anträge ist sofort abzustimmen. Der Schlussantrag geht bei 

der Abstimmung dem Verweisungs-, dieser dem Vertagungsantrag vor. Wird 

einem Antrag stattgegeben, sind die bei der Antragstellung vorliegenden 

Wortmeldungen noch zuzulassen. 

 

4. Jeder/jede Antragsteller/in kann bei demselben Punkt der Tagesordnung nur 

einen Verweisungs-, einen Vertagungs- und Schlussantrag stellen. 

 

5. Nach 23.00 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte aufgerufen. Der in 

der Beratung befindliche Tagesordnungspunkt wird abschließend behandelt. 

Danach ist die Sitzung zu schließen. 

 

Die restlichen Punkte sind in der nächstfolgenden Gemeindevertretersitzung an 

vorderer Stelle auf die Tagesordnung zu setzen. Hiervon kann mit 2/3 Mehrheit der 

gesetzlichen Mitgliederzahl abgewichen werden. 

 

§ 12 

Worterteilung 

 

Gemeindeverteter/innen, Verwaltungsvertreter/innen und Sachverständige, die zur 

Sache sprechen wollen, haben sich bei dem/der Bürgermeister/in durch 

Handzeichen zu Wort zu melden. 

 

Der/die Bürgermeister/in erteilt das Wort nach der Reihenfolge der Wortmeldungen,  

soweit nicht mit Zustimmung der Redeberechtigten hiervon abgewichen wird. 
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Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen und darf sich nur auf den 

in der Beratung befindlichen Tagesordnungspunkt beziehen. Es darf dadurch kein/e 

Sprecher/in unterbrochen werden. 

 

Das Wort zur persönlichen Bemerkung ist erst nach Schluss der Beratung zu 

erteilen. Persönliche Bemerkungen dürfen nur eigene Ausführungen richtigstellen 

und persönliche Angriffe, die während der Beratung gegen den/die Sprecher/in 

erfolgten, abwehren. 

 

Die Redezeit beträgt höchstens 5 Minuten. Den Fraktionsvorsitzenden wird zu 

besonders wichtigen Tagesordnungspunkten eine Redezeit von höchstens 10 

Minuten eingeräumt. 

 

 

§ 13 

Ablauf der Abstimmung 

 

1. Es wird offen durch Handzeichen abgestimmt. Auf Verlangen ist vor der 

Abstimmung der Antrag zu verlesen. Der/die Bürgermeister/in stellt die Anzahl 

der Mitglieder fest, die 

 

a) dem Antrag zustimmen, 

b) den Antrag ablehnen oder 

c) sich der Stimme enthalten. 

 

Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt. so muss die Abstimmung vor 

Behandlung des nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden. 

 

2. Liegen zu dem Tagesordnungspunkt Änderungs- und Ergänzungsanträge vor, 

wird zuerst über den abgestimmt, der von dem Antrag am weitesten abweicht. Bei 

Änderungs- und Ergänzungsanträgen mit finanziellen Auswirkungen haben diese 

den Vorrang. In Zweifelsfällen entscheidet der/die Bürgermeister/in. 

 

3. Auf Antrag, der mit Stimmenmehrheit angenommen wurde, ist über einzelne Teile 

der Vorlage bzw. des Antrages gesondert abzustimmen. Über die Vorlage bzw. 

den Antrag ist alsdann insgesamt zu beschließen. 

 

4. Anträge zur Geschäftsordnung haben jederzeit den Vorrang und müssen vor 

Sachanträgen erledigt werden. 

 

§ 14 

Wahlen 

 

1. Zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen wird aus der Mitte der Vertretung 

ein Wahlausschuss gebildet. Dem Wahlausschuss sollen Mitglieder aller in der 

Gemeindevertretung vertretenen Parteien und Wählergemeinschaften angehören. 

 

2. Für die Stimmzettel und Lose sind äußerlich gleiche Zettel und Umschläge zu 

verwenden. Werden keine Umschläge verwendet, so sind die Stimmzettel zu 

falten. 

 

3. Die Stimmzettel sind so vorzubereiten, dass der/die zu wählenden 

Bewerber/innen angekreuzt werden kann. Für die Stimmabgabe ist einheitlich ein 
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hierfür zur Verfügung zu stellendes Schreibgerät zu verwenden. Bei weiterer 

Beschriftung, Gestaltung oder fehlender Kennzeichnung des Stimmzettels ist die 

Stimme ungültig. 

 

4. Der/die Bürgermeister/in gibt das Ergebnis der Wahl bekannt. 

 

 

VII. Abschnitt 

Ordnung in den Sitzungen 

 

§ 15 

Ruf zur Sache, Ordnungsruf, Wortentzug und 

Sitzungsausschluss 

 

1. Der/die Bürgermeister/in kann Redner/innen, die vom Verhandlungsgegenstand 

abweichen, zur Sache rufen. 

 

2. Redner/innen, die nach § 42 GO unter Nennung des Namens zur Ordnung 

gerufen werden, können binnen 1 Woche einen schriftlich zu begründenden 

Einspruch erheben. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung 

zu setzen. 

 

3. Der Sitzungsausschluss regelt sich nach § 42 GO. Gegen den 

Sitzungsausschluss kann ein schriftlich zu begründender Einspruch binnen einer 

Woche erhoben werden. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung der nächsten 

Sitzung zu setzen. 

 

 

VIII. Abschnitt 

Sitzungsniederschrift 

 

§ 16 

Protokollführer/in 

 

1. Die Gemeindevertretung beruft für ihre Sitzungen einen/ eine Protokollführer/in 

sowie einen/eine Stellvertreter/ in, sofern die Protokollführung nicht durch das 

Amt wahrgenommen wird. 

 

2. Der/die Protokollführer/in fertigt für jede Sitzung eine Niederschrift an. Er/sie 

unterstützt den/die Bürgermeister/in in der Sitzungsleitung. 

 

 

§ 17 

Inhalt der Sitzungsniederschrift 

 

1. Die Sitzungsniederschrift muss enthalten: 

 

a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung, 

b) Namen der anwesenden und fehlenden Gemeindevertreter/innen, 

c) Namen der anwesenden Verwaltungsvertreter/innen, der geladenen 

Sachverständigen und Gäste, 

d) Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, 

e) Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
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f) Eingaben und Anfragen, 

g) die Tagesordnung, 

h) den Wortlaut der Anträge mit Namen der Antragsteller/innen, den 

wesentlichen Inhalt der Beratung, die Beschlüsse und Ergebnisse der 

Abstimmung, 

i) sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung, 

j) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit. 

 

2. Angelegenheiten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wurden, sind 

gesondert zu protokollieren. 

 

3. Die Sitzungsniederschrift ist innerhalb von 30 Tagen, spätestens zur nächsten 

Sitzung den Mitgliedern der Gemeindevertretung zuzuleiten. 

 

4. Die Einsichtnahme in die Niederschriften über die öffentlichen Sitzungen ist den 

Einwohnern/Einwohnerinnen zu gestatten.  

 

Während der Sitzung der Gemeindevertretung wird die Niederschrift der 

vorangegangenen Sitzung im Tagungsraum öffentlich ausgelegt. 

 

 

IX. Abschnitt 

Ausschüsse 

 

§ 18 

Ausschüsse 

 

1. Diese Geschäftsordnung gilt mit folgenden Abweichungen auch für die 

Ausschüsse: 

 

a) Die Ausschüsse werden von den Ausschussvorsitzenden im Einvernehmen 

mit dem/der Bürgermeister/in einberufen, 

 

b) den nicht den Ausschüssen angehörenden Mitgliedern der 

Gemeindevertretung ist eine Abschrift der Einladung zu übersenden. 

 

c) Anträge sind über den/ die Bürgermeister/in bei dem/ der 

Ausschussvorsitzenden einzureichen und von diesem/dieser auf die 

Tagesordnung der nächsten Ausschusssitzung zu setzen. 

 

d) Werden Anträge von der Gemeindevertretung oder dem/der Bürgermeister/in 

an mehrere Ausschüsse überwiesen, so ist ein Ausschuss als federführend zu 

bestimmen. 

 

e) In den Ausschusssitzungen werden nach 22.00 Uhr keine weiteren 

Tagesordnungspunkte auf gerufen. Der in der Beratung befindliche 

Tagesordnungspunkt wird abschließend behandelt. Danach ist die Sitzung zu 

schließen. 

 

2. § 6 und 7 der Geschäftsordnung gilt nicht für Ausschüsse, die nach der 

Hauptsatzung nichtöffentlich tagen. 
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X. Abschnitt 

Mitteilungspflicht 

 

§ 19 

 

1. Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse teilen dem/der 

Bürgermeister/in innerhalb eines Monats nach der konstituierenden Sitzung mit, 

welchen Beruf sie ausüben. Darüber hinaus sind weitere vergütete oder 

ehrenamtliche Tätigkeiten mitzuteilen, soweit dies für die Ausübung ihres 

Mandats von Bedeutung sein kann.  

 

Die Erklärungen werden zu Protokoll gegeben. 

 

2. Für nachrückende Gemeindevertreter/innen oder bürgerliche 

Ausschussmitglieder gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, daß die Angaben innerhalb 

eines Monats nach Annahme des Mandats mitzuteilen sind. 

 

 

XI. Abschnitt 

Schlussvorschriften 

 

§ 20 

Abweichungen von der Geschäftsordnung 

 

Die Gemeindevertretung kann für den Einzelfall Abweichungen von der 

Geschäftsordnung mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder der 

Gemeindevertretung beschließen, sofern die Gemeindeordnung nicht qualifizierte 

Mehrheiten vorschreibt. 

 

§ 21 

Auslegung der Geschäftsordnung im Einzelfall 

 

Während einer Sitzung der Gemeindevertretung auftretende Zweifel über die 

Auslegung der Geschäftsordnung entscheidet die Gemeindevertretung mit einfacher 

Mehrheit. 

 

 

 

§ 22 

Geltungsdauer 

 

Diese Geschäftsordnung gilt für die Dauer der Wahlzeit der Gemeindevertretung. 

 

 

Tarp, den 01.07.2008 

 

GEMEINDE TARP 

DIE BÜRGERMEISTERIN 

 

 

gez. 

Brunhilde Eberle 
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SATZUNG 

 

der Gemeinde Tarp - Kreis Schleswig-Flensburg 

über 

die Entschädigung ihrer Ehrenbeamten und ihrer ehrenamtlich Tätigen 

(Entschädigungssatzung) 

 

Aufgrund der §§ 4 i.V.m. 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und 

der Landesverordnung über die Entschädigung der in den Gemeinden, Kreisen, 

Ämtern sowie der bei den Zweckverbänden tätigen Ehrenbeamtinnen und Ehrenbe-

amten und ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern (EntschVO) wird nach Be-

schlussfassung der Gemeindevertretung vom 23.06.2008 folgende Entschädigungs-

satzung für die Gemeinde Tarp erlassen: 

 

§ 1 

Grundsatz 

 

Ehrenbeamtinnen und –beamte, Gemeindevertreterinnen und –vertreter sowie 

ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger erhalten eine Entschädigung oder 

Auslagenerstattung nach dieser Satzung. 

 

§ 2 

Bürgermeister/in 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung 

als monatliche Pauschale nach Maßgabe des Höchstsatzes der EntschVO. Daneben 

erhält die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister monatlich eine Reisekosten-

pauschale von 25,00 € und eine Telefonkostenpauschale von 25,00 €. 

 

(2) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürger-

meisters wird bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für ihre 

oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende Aufwandsent-

schädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt.  

Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder 

der Bürgermeister vertreten wird 38,00 €. 

 

§ 3 

Fraktionsvorsitzende 

 

(1) Fraktionsvorsitzende erhalten nach Maßgabe der EntschVO eine Aufwandsent-

schädigung in Höhe von 159,00 € pro Monat. 

(2) Stellvertretenden von Fraktionsvorsitzenden wird nach Maßgabe der EntschVO 

bei Verhinderung der oder des Fraktionsvorsitzenden für ihre besondere Tätigkeit als 

Vertretung eine Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der 

Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die 

Fraktionsvorsitzende oder der Fraktionsvorsitzende vertreten wird, 5,00 €. 

 

 

§ 4 

Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse 

 

(1) Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten eine Aufwandsentschädigung 

in Höhe des Höchstsatzes der EntschVO. Daneben erhalten die 
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Gemeindevertreterinnen und –vertreter für die Teilnahme an Sitzungen der 

Gemeindevertretung, der Ausschüsse, denen sie angehören und der Fraktionen für 

die Teilnahme an sonstigen in der Hauptsatzung bestimmten Sitzungen sowie für 

sonstige Tätigkeiten für die Gemeinde ein Sitzungsgeld nach Maßgabe des 

Höchstsatzes der EntschVO. 

 

(2) Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse er-

halten für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die sie gewählt sind und 

an Sitzungen der Fraktionen und Teilfraktionen und für eine sonstige Tätigkeit für die 

Gemeinde ein Sitzungsgeld in Höhe von 29,00 €. Entsprechendes gilt für stellver-

tretende Ausschussmitglieder, die nicht der Gemeindevertretung angehören, im Ver-

tretungsfall.  

 

(3) Ausschussvorsitzende und bei deren Verhinderung deren Vertretende erhalten 

nach Maßgabe der EntschVO für jede von ihnen geleitete Ausschusssitzung ein 

zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe von 29,00 €.  

Bürgerliche Ausschussvorsitzende, die in der Gemeindevertretung über ihren 

Ausschuss berichten, erhalten für die Teilnahme an diesen Sitzungen ebenfalls ein 

Sitzungsgeld Höhe von 29,00 €. 

 

§ 5  

Vorsitzender und Mitglieder des Seniorenbeirates 

 

(1) Die oder der Vorsitzende des Seniorenbeirats erhält nach Maßgabe der 

EntschVO eine Aufwandsentschädigung als monatliche Pauschale in Höhe von 67,00 

€. 

Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der oder des Vorsitzenden des 

Seniorenbeirates wird nach Maßgabe der EntschVO bei Verhinderung der oder des 

Vorsitzenden für die besondere Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende 

Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung 

abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die oder der 

Vorsitzende vertreten wird, ein Dreißigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung 

der oder des Vorsitzenden. 

 

(2) Die Mitglieder des Seniorenbeirates, ausgenommen die/der Beiratsvorsitzende, 

die/der eine Aufwandsentschädigung erhält, erhalten nach Maßgabe der EntschVO 

für die Teilnahme an Sitzungen des Beirates ein Sitzungsgeld in Höhe von 29,00 €. 

Diese Regelung gilt für höchstens 4 Sitzungen im Jahr. 

 

§ 6 

Vorsitzender und Mitglieder des Jugendbeirates 

 

Die oder der Vorsitzende des Jugendbeirates erhält nach Maßgabe der EntschVO für 

die Teilnahme an ordnungsgemäß einberufenen Sitzungen gemäß Jugend-

beiratssatzung ein Sitzungsgeld in Höhe von 55,00 Euro. Die weiteren 6 

Vorstandsmitglieder erhalten nach Maßgabe der EntschVO für die Teilnahme an den 

Sitzungen des Beirates ein Sitzungsgeld in Höhe von 29,00 Euro. Diese Regelung 

gilt für höchstens 4 Sitzungen im Jahr.   
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§ 7 

Verdienstausfall- und Abwesenheitsentschädigung 

 

 

(1) Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, 

Gemeindevertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehö-

renden Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen und Mitglie-

dern von Beiräten ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehren-

amtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsver-

dienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert 

zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende 

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der 

oder des Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt 

wird. Sind die in Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den 

durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während 

der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Ver-

dienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage 

des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt wird. 

Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde beträgt 30,00 €. 

 

(2) Personen nach Abs. 1 Satz 1, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen 

führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten 

für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit 

vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für 

jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser Ent-

schädigung beträgt 12,00 €. Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach Stun-

densätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt zu 

ersetzen. 

 

(3) Personen nach Abs. 1 Satz 1 werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten 

einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit er-

forderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, oder pflegebedürfiger Familienangehöriger gesondert erstattet. Dies 

gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständiger 

Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach Absatz 1 oder eine Entschädigung 

nach Absatz 2 gewährt wird. 

 

(4) Personen nach Absatz 1 Satz 1 ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach 

den für die Beamtinnen und Beamten des Landes geltenden Grundsätzen zu gewäh-

ren. Fahrkosten, für die Fahrten zum Sitzungsort und zurück, höchstens jedoch in 

Höhe der Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, wer-

den gesondert erstattet. Bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die 

Höhe der Entschädigung nach den Sätzen des § 5 Bundesreisekostengesetz. 
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§ 8 

Inkrafttreten 

 

Diese Entschädigungssatzung tritt am 01.06.2008 in Kraft. 

 

Tarp, den 01.07.2008 

 

 

 

 

GEMEINDE  TARP 

Die Bürgermeisterin 
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G E S C H Ä F T S O R D N U N G 

 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oeversee hat aufgrund des § 34 Abs. 2 der 

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) am  19.06.2008 die folgende 

Geschäftsordnung beschlossen: 

 

 

I. Abschnitt 

Erste Sitzung nach der Neuwahl 

 

§ 1 

Erstes Zusammentreten (Konstituierung) 

 

1. Die Gemeindevertretung wird zur ersten Sitzung von dem/der bisherigen 

Bürgermeister/in spätestens zum 30. Tag nach Beginn der Wahlzeit einberufen (§ 

34 GO). 

 

2. Der/die bisherige Bürgermeister/in erklärt die Sitzung für eröffnet und stellt die 

Anwesenheit der gewählten Mitglieder sowie die Beschlussfähigkeit fest. Danach 

überträgt er/sie dem ältesten anwesenden Mitglied der Gemeindevertretung die 

Sitzungsleitung. Bis zur Neuwahl des/der Bürgermeisters/in handhabt das älteste 

Mitglied der Gemeindevertretung die Ordnung und übt das Hausrecht aus (§ 37 

GO). 

 

Die Gemeindevertretung wählt unter Leitung des ältesten Mitgliedes aus ihrer 

Mitte den/die Bürgermeister/in und unter dessen/deren Leitung die 

Stellvertreter/innen. Dem ältesten Mitglied obliegt es, dem/der Bürgermeister/in 

die Ernennungsurkunde auszuhändigen, ihn/sie zu vereidigen und in sein/ihr Amt 

einzuführen. 

 

3. Der/die neu gewählte Bürgermeister/in hat seine/ihre Stellvertreter/innen und alle 

übrigen Mitglieder der Gemeindevertretung auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 

Obliegenheiten durch Handschlag zu verpflichten und in ihre Tätigkeit 

einzuführen sowie seine/ihre Stellvertreter/innen als Ehrenbeamte zu vereidigen 

und ihnen die Ernennungsurkunde auszuhändigen. 

 

 

II. Abschnitt 

Bürgermeister/in und Fraktionen 

 

§ 2 

Bürgermeister/in 

 

1. Der/die Bürgermeister/in eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen der 

Gemeindevertretung. Er/sie hat ihre Würde und ihre Rechte zu wahren sowie ihre 

Arbeit zu fördern. In den Sitzungen handhabt er/sie die Ordnung und übt das 

Hausrecht aus. Er/sie repräsentiert die Gemeinde bei öffentlichen Anlässen. 

Der/die Bürgermeister/in hat diese Aufgabe gerecht und unparteiisch 

wahrzunehmen. 

 



 130 

2. Der/die Bürgermeister/in wird, wenn er/sie verhindert ist, durch seinen/ihren 1. 

Stellvertreter, ist auch dieser verhindert, durch seinen/ihren 2. Stellvertreter 

vertreten. 

 

 

 

§ 3 

Fraktionen 

 

Die Fraktionen teilen zu Beginn der konstituierenden Sitzung dem/der Leiter/in der 

Versammlung (§ 1 Abs. 2) die Namen der Fraktionsmitglieder, des/der Vorsitzenden 

und seines/ihrer Stellvertreters/innen schriftlich oder zu Protokoll mit. Der/die 

Fraktionsvorsitzende gibt die Erklärungen für die Fraktion ab. 

 

Änderungen in der Zusammensetzung und Leitung der Fraktionen sind dem/der 

Bürgermeister/in unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 

 

III. Abschnitt 

Tagesordnung und Teilnahme 

 

§ 4 

Tagesordnung 

 

Der/die Bürgermeister/in beruft die Sitzung der Gemeindevertretung ein. 

 

Der/die Bürgermeister/in setzt die Tagesordnung fest, die mit der Einladung 

bekanntzugeben ist. Die Tagesordnung muss über die anstehenden 

Beratungspunkte hinreichend Aufschluss geben. Soweit diese nach der 

Geschäftsordnung in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden sollen, sind sie in 

der Tagesordnung als nichtöffentliche Tagesordnungspunkte zu bezeichnen. Sollten 

Satzungen, Verordnungen, Tarife und Verträge beraten bzw. beschlossen werden, 

sind diese als Entwürfe vollständig oder auszugsweise der Einladung beizufügen. 

 

Die Presse ist zu allen öffentlichen Sitzungen einzuladen. 

 

Einladungen erhalten: 

Flensburger Tageblatt 

Flensborg Avis 

 

Die Gemeindevertretung kann vor Abwicklung der Tagesordnung mit Zustimmung 

eine Mehrheit von 2/3 ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl die Tagesordnung um 

dringende Angelegenheiten erweitern. Angelegenheiten von der Tagesordnung 

abzusetzen oder die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu ändern, kann durch 

Mehrheitsbeschluss entschieden werden. 

 

Unter dem Tagesordnungspunkt " Verschiedenes" ist eine Beschlussfassung nicht 

zulässig. 
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§ 5 

Teilnahme 

 

Wer aus wichtigem Grund an einer Sitzung nicht teilnehmen kann oder eine Sitzung 

vorzeitig verlassen will, hat das dem/der Bürgermeister/in rechtzeitig mitzuteilen. 

 

 

IV .Abschnitt 

Öffentlichkeit der Sitzungen 

 

§ 6 

Öffentlichkeit der Sitzungen, 

Ausschluss der Öffentlichkeit 

 

Sitzungen der Gemeindevertretung sind grundsätzlich öffentlich. 

 

Die Öffentlichkeit ist unter den Voraussetzungen des § 35 GO im Einzelfall 

auszuschließen. Sie ist in folgenden Fällen allgemein ausgeschlossen, ohne dass es 

hierzu eines besonderen Beschlusses der Gemeindevertretung bedarf: 

 

a) Personalangelegenheiten, 

b) Erlass, Stundung und Niederschlagung von Abgaben und Entgelten 

c) Grundstücksangelegenheiten 

d) Bauanträge 

 

 

V. Abschnitt 

Einwohnerfragestunde 

Anregungen und Beschwerden, Anfragen 

 

§ 7 

Einwohnerfragestunde 

 

1. Zu Beginn der Sitzung der Gemeindevertretung wird für Einwohner/innen, die das 

14. Lebensjahr vollendet haben, eine Einwohnerfragestunde eingerichtet. Für die 

Behandlung dieses Tagesordnungspunktes gilt folgender Ablauf: 

 

a) Der/die Bürgermeister/in informiert die Öffentlichkeit über den wesentlichen 

Inhalt der anstehenden Tagesordnung. 

 

b) Nach der Information können zu den Beratungsgegenständen Fragen gestellt 

sowie Vorschläge und Anregungen unterbreitet werden. Zu 

Tagesordnungspunkten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden 

sollen, sind Fragen unzulässig. 

 

c) Im Anschluss daran wird zusätzlich die Möglichkeit eingeräumt, zu 

Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, die keine Tagesordnungspunkte 

betreffen, Fragen zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. 

 

 

2. Der für die Einwohnerfragestunde zur Verfügung stehende Zeitraum sollte 

insgesamt 30 Minuten nicht überschreiten. 
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3. Alle Fragen, Vorschläge und Anregungen müssen kurz und sachlich sein. In 

der Sitzung nicht beantwortete Fragen sind spätestens in der folgenden Sitzung 

der Gemeindevertretung zu beantworten. 

 

 

§ 8 

Anregungen und Beschwerden 

 

Einwohner/innen haben das Recht, sich schriftlich oder zur Niederschrift mit 

Anregungen und Beschwerden an die Gemeindevertretung zu wenden. 

Antragsteller/innen sind über die Stellungnahme der Gemeindevertretung möglichst 

innerhalb von 2 Monaten zu unterrichten. Ansonsten ist ein Zwischenbescheid zu 

erteilen. 

 

 

VI. Abschnitt 

Beratung und Beschlussfassung 

 

§ 9 

Anträge 

 

1. Anträge der Fraktionen sind bei dem/der Bürgermeister/in einzureichen und von 

diesem/dieser auf die Tagesordnung der nächsten Gemeindevertretersitzung zu 

setzen. Die Anträge sind schriftlich in kurzer, klarer Form abzufassen und zu 

begründen. 

 

2. Anträge, die Ausgaben verursachen oder vorgesehene Einnahmen mindern, 

müssen zugleich Deckungsvorschläge enthalten. 

 

 

§ 10 

Sitzungsablauf 

 

Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge 

durchzuführen: 

 

a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

 

b) Einwohnerfragestunde (§7) 

 

c) Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 

letzten Sitzung 

 

d) Änderungsanträge (§ 4, Abs. 4 bis 5) 

 

e) Abwicklung der Tagesordnungspunkte 

 

f) Schließung der Sitzung 
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§ 11 

Unterbrechung und Vertagung 

 

1. Der/die Bürgermeister/in kann die Sitzung unterbrechen. Auf Antrag von 1/3 der 

anwesenden Mitglieder oder einer Fraktion muss er/sie sie unterbrechen. Die 

Unterbrechung soll nicht länger als 15 Minuten dauern. 

 

2. Die Gemeindevertretung kann 

 

2.1. die Beratung oder Entscheidung über Tagesordnungspunkte einem 

Ausschuss  

      übertragen 

 

2.2. die Beratung über einzelne Punkte der Tagesordnung vertagen oder 

 

2.3. Tagesordnungspunkte durch eine Entscheidung in der Sache abschließen. 

 

3. Über entsprechende Anträge ist sofort abzustimmen. Der Schlussantrag geht bei 

der Abstimmung dem Verweisungs-, dieser dem Vertagungsantrag vor. Wird 

einem Antrag stattgegeben, sind die bei der Antragstellung vorliegenden 

Wortmeldungen noch zuzulassen. 

 

4. Jeder/jede Antragsteller/in kann bei demselben Punkt der Tagesordnung nur 

einen Verweisungs-, einen Vertagungs- und Schlussantrag stellen. 

 

5. Nach 23.00 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte aufgerufen. Der in 

der Beratung befindliche Tagesordnungspunkt wird abschließend behandelt. 

Danach ist die Sitzung zu schließen.  

 

6. Die restlichen Punkte sind in der nächstfolgenden Gemeindevertretersitzung an 

vorderer Stelle auf die Tagesordnung zu setzen. 

 

 

§ 12 

Worterteilung 

 

1. Gemeindeverteter/innen, Verwaltungsvertreter/innen und Sachverständige, die 

zur Sache sprechen wollen, haben sich bei dem/der Bürgermeister/in durch 

Handzeichen zu Wort zu melden. 

 

2. Der/die Bürgermeister/in erteilt das Wort nach der Reihenfolge der 

Wortmeldungen, soweit nicht mit Zustimmung der Redeberechtigten hiervon 

abgewichen wird. 

 

3. Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen und darf sich nur auf den 

in der Beratung befindlichen Tagesordnungspunkt beziehen. Es darf dadurch 

kein/e Sprecher/in unterbrochen werden. 

 

4. Das Wort zur persönlichen Bemerkung ist erst nach Schluss der Beratung zu 

erteilen. Persönliche Bemerkungen dürfen nur eigene Ausführungen richtigstellen 

und persönliche Angriffe, die während der Beratung gegen den/die Sprecher/in 

erfolgten, abwehren. Die Redezeit beträgt höchstens 5 Minuten. 
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§ 13 

Ablauf dei Abstimmung 

 

1. Es wird offen durch Handzeichen abgestimmt. Auf Verlangen ist vor der 

Abstimmung der Antrag zu verlesen. Der/die Bürgermeister/in stellt die Anzahl 

der Mitglieder fest, die 

 

a) dem Antrag zustimmen, 

b) den Antrag ablehnen oder 

c) sich der Stimme enthalten. 

 

Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, so muss die Abstimmung vor 

Behandlung des nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden. 

 

2. Liegen zu dem Tagesordnungspunkt Änderungs- und Ergänzungsanträge vor, 

wird zuerst über den abgestimmt, der von dem Antrag am weitesten abweicht. Bei 

Änderungs- und Ergänzungsanträgen mit finanziellen Auswirkungen haben diese 

den Vorrang. In Zweifelsfällen entscheidet der/die Bürgermeister/in. 

 

3. Auf Antrag, der mit Stimmenmehrheit angenommen wurde, ist über einzelne Teile 

der Vorlage bzw. des Antrages gesondert abzustimmen. Über die Vorlage bzw. 

den Antrag ist alsdann insgesamt zu beschließen. 

 

4. Anträge zur Geschäftsordnung haben jederzeit den Vorrang und müssen vor 

Sachanträgen erledigt werden. 

 

 

§ 14 

Wahlen 

 

 

1. Zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen wird aus der Mitte der Vertretung 

ein 

Wahlausschuss gebildet. 

 

Dem Wahlausschuss gehört mindestens ein Mitglied jeder Fraktion an. 

 

2. Für die Stimmzettel und Lose sind äußerlich gleiche Zettel und Umschläge zu 

verwenden. Werden keine Umschläge verwendet, so sind die Stimmzettel zu 

falten. 

 

3. Die Stimmzettel sind so vorzubereiten, dass der/die zu wählenden 

Bewerber/innen angekreuzt werden kann. Für die Stimmabgabe ist einheitlich ein 

hierfür zur Verfügung zu stellendes Schreibgerät zu verwenden. Bei weiterer 

Beschriftung, Gestaltung oder fehlender Kennzeichnung des Stimmzettels ist die 

Stimme ungültig. 

 

4. Der/die Bürgermeister/in gibt das Ergebnis der Wahl bekannt. 
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Vll. Abschnitt 

Ordnung in den Sitzungen 

 

§ 15 

Ruf zur Sache, Ordnungsruf, Wortentzug und 

Sitzungsausschluss 

 

1. Der/die Bürgermeister/in kann Redner/innen, die vom Verhandlungsgegenstand 

abweichen, zur Sache rufen. 

 

2. Redner/innen, die nach § 42 GO unter Nennung des Namens zur Ordnung 

gerufen werden, können binnen 1 Woche einen schriftlich zu begründenden 

Einspruch erheben. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung 

zu setzen. 

 

3. Der Sitzungsausschluss regelt sich nach § 42 GO. Gegen den 

Sitzungsausschluss kann ein schriftlich zu begründender Einspruch binnen einer 

Woche erhoben werden. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung der nächsten 

Sitzung zu setzen. 

 

 

VIII. Abschnitt 

Sitzungsniederschrift 

 

§ 16 

Protokollführer/in 

 

1. Die Gemeindevertretung beruft für ihre Sitzungen einen/ eine Protokollführer/in 

sowie einen/eine Stellvertreter/ in, sofern die Protokollführung nicht durch das 

Amt wahrgenommen wird. 

 

2. Der/die Protokollführer/in fertigt für jede Sitzung eine Niederschrift an. Er/sie 

unterstützt den/die Bürgermeister/in in der Sitzungsleitung. 

 

 

§ 17 

Inhalt der Sitzungsniederschrift 

 

1. Die Sitzungsniederschrift muss enthalten: 

 

a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung, 

b) Namen der anwesenden und fehlenden Gemeindevertreter/innen, 

c) Namen der anwesenden Verwaltungsvertreter/innen, der geladenen 

Sachverständigen und Gäste, 

d) Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, 

e) Feststellung der Beschlussfähigkeit, 

f) Eingaben und Anfragen, 

g) die Tagesordnung, 

h) den Wortlaut der Anträge mit Namen der Antragsteller/innen, den 

wesentlichen Inhalt der Beratung, die Beschlüsse und Ergebnisse der 

Abstimmung, 
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i) sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung, 

j) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit. 

 

2. Angelegenheiten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wurden, sind 

gesondert zu protokollieren. 

 

3. Die Sitzungsniederschrift ist innerhalb von 30 Tagen, spätestens zur nächsten 

Sitzung den Mitgliedern der Gemeindevertretung zuzuleiten. 

 

4. Die Einsichtnahme in die Niederschriften über die öffentlichen Sitzungen ist den 

Ein-wohnern/Einwohnerinnen zu gestatten. 

 

5. Während der Sitzung der Gemeindevertretung wird die Niederschrift der 

vorangegangenen Sitzung im Tagungsraum öffentlich ausgelegt. 

 

 

IX. Abschnitt 

Ausschüsse 

 

§ 18 

Ausschüsse 

 

1. Diese Geschäftsordnung gilt mit folgenden Abweichungen auch für die 

Ausschüsse: 

 

a) Die Ausschüsse werden von dem/der Bürgermeister/in im Einvernehmen mit 

den Ausschussvorsitzenden einberufen,  

 

b) den nicht den Ausschüssen angehörenden Mitgliedern der 

Gemeindevertretung ist eine Abschrift der Einladung zu übersenden. 

 

c) Anträge sind über den/die Bürgermeister/in bei dem/der 

Ausschussvorsitzenden einzureichen und von diesem/dieser auf die 

Tagesordnung der nächsten Ausschusssitzung zu setzen. 

 

d) Werden Anträge von der Gemeindevertretung oder dem/der Bürgermeister/in 

an mehrere Ausschüsse überwiesen, so ist ein Ausschuss als federführend zu 

bestimmen. 

 

2. § 6 und 7 der Geschäftsordnung gilt nicht für Ausschüsse, die nach der 

Hauptsatzung nichtöffentlich tagen. 

 

 

X. Abschnitt 

Mitteilungspflicht 

 

§ 19 

 

1. Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse teilen dem/der 

Bürgermeister/in innerhalb eines Monats nach der konstituierenden Sitzung mit, 

welchen Beruf sie ausüben. Darüber hinaus sind weitere vergütete oder 

ehrenamtliche Tätigkeiten mitzuteilen, soweit dies für die Ausübung ihres 

Mandats von Bedeutung sein kann. 
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2. Für nachrückende Gemeindevertreter/innen oder bürgerliche 

Ausschussmitglieder gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, dass die Angaben innerhalb 

eines Monats nach Annahme des Mandats mitzuteilen sind. 

 

3. Der/die Bürgermeister/in gibt die Angaben in einer öffentlichen Sitzung der 

Gemeindevertretung bekannt. 

 

 

XI. Abschnitt 

Schlussvorschriften 

 

§ 20 

Abweichungen von der Geschäftsordnung 

 

Die Gemeindevertretung kann für den Einzelfall Abweichungen von der 

Geschäftsordnung mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder der 

Gemeindevertretung beschließen, sofern die Gemeindeordnung nicht qualifizierte 

Mehrheiten vorschreibt. 

 

 

§ 21 

Auslegung der Geschäftsordnung im Einzelfall 

 

Während einer Sitzung der Gemeindevertretung auftretende Zweifel über die 

Auslegung der Geschäftsordnung sowie Auslegungen, die voraussichtlich auch für 

künftige Fälle bedeutsam werden könnten, beschließt die Gemeindevertretung mit 

einfacher Mehrheit. 

 

 

§ 22 

Geltungsdauer 

 

Diese Geschäftsordnung gilt für die Dauer der Wahlzeit der Gemeindevertretung. 

 

Oeversee, den 19.06.2008 

 

 

GEMEINDE OEVERSEE 

DER BÜRGERMEISTER 

 

gez. 

Hans-Heinrich Jensen-Hansen 
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SATZUNG 

 

 

der Gemeinde Oeversee - Kreis Schleswig-Flensburg 

über 

die Entschädigung ihrer Ehrenbeamten und ihrer ehrenamtlich Tätigen 

 

(Entschädigungssatzung) 

 

Aufgrund der §§ 4 i.V.m. 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und 

der Landesverordnung über die Entschädigung der in den Gemeinden, Kreisen, 

Ämtern sowie der bei den Zweckverbänden tätigen Ehrenbeamtinnen und Ehrenbe-

amten und ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern (EntschVO) wird nach Be-

schlussfassung der Gemeindevertretung vom 19.06.2008 folgende Entschädigungs-

satzung für die Gemeinde Oeversee erlassen: 

 

 

§ 1 

Grundsatz 

 

Ehrenbeamtinnen und –beamte, Gemeindevertreterinnen und –vertreter sowie 

ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger erhalten eine Entschädigung oder 

Auslagenerstattung nach dieser Satzung. 

 

 

§ 2 

Bürgermeister/in 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung 

als monatliche Pauschale nach Maßgabe des Höchstsatzes der EntschVO. Daneben 

erhält die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister monatlich eine 

Reisekostenpauschale von 60,00 €, eine Telefonkostenpauschale von 20,00 € und 

eine Dienstzimmerentschädigung von 15,00 €. 

 

(2) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürger-

meisters wird bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für ihre 

oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende Aufwandsent-

schädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt.  

Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder 

der Bürgermeister vertreten wird 28,00 €. 

 

 

§ 3 

Fraktionsvorsitzende 

 

(1) Fraktionsvorsitzende erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung 

eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 77,00 € pro Monat. 

(2) Stellvertretenden von Fraktionsvorsitzenden wird nach Maßgabe der Entschädi-

gungsverordnung bei Verhinderung der oder des Fraktionsvorsitzenden für ihre be-

sondere Tätigkeit als Vertretung eine Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe 

von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden 

Tag, an dem die Fraktionsvorsitzende oder der Fraktionsvorsitzende vertreten wird, 
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ein Dreißigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung der oder des 

Fraktionsvorsitzenden.  

 

 

§ 4 

Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse 

 

(1) Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter erhalten eine 

Aufwandsentschädigung als monatliche Pauschale nach Maßgabe des Höchstsatzes 

der EntschVO. Daneben erhalten die Gemeindevertreterinnen und -vertreter für die 

Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung, der Ausschüsse, denen sie 

angehören und der Fraktionen, für die Teilnahme an sonstigen in der Hauptsatzung 

bestimmten Sitzungen sowie für sonstige Tätigkeiten für die Gemeinde ein 

Sitzungsgeld in Höhe des Höchstsatzes der EntschVO. 

 

(2) Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse er-

halten für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die sie gewählt sind und 

an Sitzungen der Fraktionen und für eine sonstige Tätigkeit für die Gemeinde ein 

Sitzungsgeld in Höhe des Höchstsatzes der EntschVO. Entsprechendes gilt für 

stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht der Gemeindevertretung angehören, 

im Vertretungsfall.  

 

(3) Ausschussvorsitzende und bei deren Verhinderung deren Vertretende erhalten 

nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für jede von ihnen geleitete Aus-

schusssitzung ein zusätzliches Sitzungsgeld nach Maßgabe von Absatz 1. 

 

 

§ 5 

Verdienstausfall- und Abwesenheitsentschädigung 

 

(1) Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, 

Gemein-devertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehö-

renden Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen und Mitglie-

dern von Beiräten ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehren-

amtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsver-

dienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in der nach-gewiesenen Höhe geson-

dert zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende 

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der 

oder des Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt 

wird. Sind die in Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den 

durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während 

der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Ver-

dienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage 

des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt wird. 

Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde beträgt 40,00 €. 

 

(2) Personen nach Abs. 1 Satz 1, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen 

führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten 

für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit 

vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für 

jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser Ent-

schädigung beträgt 13,00 €. Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach Stun-
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densätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt 

zu ersetzen. 

 

(3) Personen nach Abs. 1 Satz 1 werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten 

einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit er-

forderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, oder pflegebedürfiger Familienangehöriger gesondert erstattet. Dies 

gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständiger 

Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach Absatz 1 oder eine Entschädigung 

nach Absatz 2 gewährt wird. 

 

(4) Personen nach Absatz 1 Satz 1 ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach 

den für die Beamtinnen und Beamten des Landes geltenden Grundsätzen zu gewäh-

ren. Fahrkosten, für die Fahrten zum Sitzungsort und zurück, höchstens jedoch in 

Höhe der Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, wer-

den gesondert erstattet. Bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die 

Höhe der Entschädigung nach den Sätzen des § 5  Bundesreisekostengesetz. 

 

 

§ 6 

Inkrafttreten 

 

Diese Entschädigungssatzung tritt rückwirkend zum 01.06.2008 in Kraft. 

 

 

 

Oeversee, den 19.06.2008 

 

 

GEMEINDE  OEVERSEE 

DER BÜRGERMEISTER 

 

 

gez. 

Hans-Heinrich Jensen-Hansen 

 

 

 



 141 

G E S C H Ä F T S O R D N U NG 

 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sieverstedt hat aufgrund des § 34 Abs. 2 der 

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) am 18.06.2008 die folgende 

Geschäftsordnung beschlossen: 

 

 

I. Abschnitt 

Erste Sitzung nach der Neuwahl 

 

§ 1 

Erstes Zusammentreten (Konstituierung) 

 

1. Die Gemeindevertretung wird zur ersten Sitzung von dem/der bisherigen 

Bürgermeister/in spätestens zum 30. Tag nach Beginn der Wahlzeit einberufen (§ 

34 GO). 

 

2. Der/die bisherige Bürgermeister/in erklärt die Sitzung für eröffnet und stellt die 

Anwesenheit der gewählten Mitglieder sowie die Beschlussfähigkeit fest. Danach 

überträgt er/sie dem ältesten anwesenden Mitglied der Gemeindevertretung die 

Sitzungsleitung. Bis zur Neuwahl des/der Bürgermeisters/in handhabt das älteste 

Mitglied der Gemeindevertretung die Ordnung und übt das Hausrecht aus (§ 37 

GO). 

 

Die Gemeindevertretung wählt unter Leitung des ältesten Mitgliedes aus ihrer 

Mitte den/die Bürgermeister/in und unter dessen/deren Leitung die 

Stellvertreter/innen. Dem ältesten Mitglied obliegt es, dem/der Bürgermeister/in 

die Ernennungsurkunde auszuhändigen, ihn/sie zu vereidigen und in sein/ihr Amt 

einzuführen. 

 

3. Der/die neu gewählte Bürgermeister/in hat seine/ihre Stellvertreter/innen und alle 

übrigen Mitglieder der Gemeindevertretung auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 

Obliegenheiten durch Handschlag zu verpflichten und in ihre Tätigkeit 

einzuführen sowie seine/ihre Stellvertreter/innen als Ehrenbeamte zu vereidigen 

und ihnen die Ernennungsurkunde auszuhändigen. 

 

 

II. Abschnitt 

Bürgermeister/in und Fraktionen 

 

§ 2 

Bürgermeister/in 

 

1. Der/die Bürgermeister/in eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen der 

Gemeindevertretung. Er/sie hat ihre Würde und ihre Rechte zu wahren sowie ihre 

Arbeit zu fördern. In den Sitzungen handhabt er/sie die Ordnung und übt das 

Hausrecht aus. Er/sie repräsentiert die Gemeinde bei öffentlichen Anlässen. 

Der/die Bürgermeister/in hat diese Aufgabe gerecht und unparteiisch 

wahrzunehmen. 

 

2. Der/die Bürgermeister/in wird, wenn er/sie verhindert ist, durch seinen/ihren 1. 

Stellvertreter, ist auch dieser verhindert, durch seinen/ihren 2. Stellvertreter 

vertreten. 
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§ 3 

Fraktionen 

 

1. Die Fraktionen teilen zu Beginn der konstituierenden Sitzung dem/der Leiter/in 

der Versammlung (§ 1 Abs. 2) die Namen der Fraktionsmitglieder, des/der 

Vorsitzenden und seines/ihrer Stellvertreters/innen schriftlich oder zu Protokoll 

mit. Der/die Fraktionsvorsitzende gibt die Erklärungen für die Fraktion ab. 

 

2. Änderungen in der Zusammensetzung und Leitung der Fraktionen sind dem/der 

Bürgermeister/in unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 

 

III. Abschnitt 

Tagesordnung und Teilnahme 

 

§ 4 

Tagesordnung 

 

1. Der/die Bürgermeister/in beruft die Sitzung der Gemeindevertretung ein. 

 

2. Der/die Bürgermeister/in setzt nach Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden 

die Tagesordnung fest, die mit der Einladung bekanntzugeben ist. Die 

Tagesordnung muß über die anstehenden Beratungspunkte hinreichend 

Aufschluss geben. Soweit diese nach der Geschäftsordnung in nichtöffentlicher 

Sitzung behandelt werden sollen, sind sie in der Tagesordnung als 

nichtöffentliche Tagesordnungspunkte zu bezeichnen. Sollten Satzungen, 

Verordnungen, Tarife und Verträge beraten bzw. beschlossen werden, sind diese 

als Entwürfe vollständig oder auszugsweise der Einladung beizufügen. 

 

3. Die Presse ist zu allen öffentlichen Sitzungen einzuladen. 

 

Einladungen erhalten: 

Flensburger Tageblatt 

Flensborg Avis 

Aushang in den Bekanntmachungskästen 

 

4. Die Gemeindevertretung kann vor Abwicklung der Tagesordnung mit Zustimmung 

einer Mehrheit von 2/3 ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl die Tagesordnung um 

dringende Angelegenheiten erweitern. Angelegenheiten von der Tagesordnung 

abzusetzen oder die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu ändern, kann 

durch Mehrheitsbeschluss entschieden werden. 

 

5. Abgesetzte Anträge der Fraktionen müssen spätestens in der nächsten Sitzung 

behandelt werden. 
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§ 5 

Teilnahme 

 

Wer aus wichtigem Grund an einer Sitzung nicht teilnehmen kann oder eine Sitzung 

vorzeitig verlassen will, hat das dem/der Bürgermeister/in rechtzeitig mitzuteilen. 

 

 

IV .Abschnitt 

Öffentlichkeit der Sitzungen 

 

§ 6 

Öffentlichkeit der Sitzungen, 

Ausschluss der Öffentlichkeit 

 

1. Sitzungen der Gemeindevertretung sind grundsätzlich öffentlich. 

 

2. Die Öffentlichkeit ist unter den Voraussetzungen des § 35 GO im Einzelfall 

auszuschließen. Sie ist in folgenden Fällen allgemein ausgeschlossen, ohne daß 

es hierzu eines besonderen Beschlusses der Gemeindevertretung bedarf: 

 

a) Personalangelegenheiten, soweit sie Personen betreffen 

b) Erlass, Stundung und Niederschlagung von Abgaben und Entgelten 

c) Grundstücksangelegenheiten 

d) Bauanträge 

 

 

V. Abschnitt 

Einwohnerfragestunde 

Anregungen und Beschwerden, Anfragen 

 

§ 7 

Einwohnerfragestunde 

 

1. Zu Beginn der Sitzung der Gemeindevertretung wird für Einwohner/innen, die das 

14. Lebensjahr vollendet haben, eine Einwohnerfragestunde eingerichtet. Für die 

Behandlung dieses Tagesordnungspunktes gilt folgender Ablauf: 

 

a) Der/die Bürgermeister/in informiert die Öffentlichkeit über den wesentlichen 

Inhalt der anstehenden Tagesordnung. 

 

b) Nach der Information können zu den Beratungsgegenständen Fragen gestellt 

sowie Vorschläge und Anregungen unterbreitet werden. Zu 

Tagesordnungspunkten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden 

sollen, sind Fragen unzulässig. 

 

c) Im Anschluss daran wird zusätzlich die Möglichkeit eingeräumt, zu 

Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, die keine Tagesordnungspunkte 

betreffen, Fragen zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. 

 

2. Der für die Einwohnerfragestunde zur Verfügung stehende Zeitraum sollte 

insgesamt 30 Minuten nicht überschreiten; dem einzelnen Fragesteller wird unter 
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Nennung des Namens und der Anschrift eine Redezeit von höchstens 5 

Minuten eingeräumt. 

 

3. Alle Fragen, Vorschläge und Anregungen müssen kurz und sachlich sein. In der 

Sitzung nicht beantwortete Fragen sind spätestens in der folgenden Sitzung der 

Gemeindevertretung zu beantworten. 

 

 

4. Im weiteren Verlauf der Sitzung können Einwohnerinnen/ Einwohner gem. Ziff. 1 

vor der Beschlussfassung auf Tatsachen hinweisen, die bei der Beratung 

unberücksichtigt geblieben sind und für die Beschlussfassung bedeutsam sein 

können. 

 

 

§ 8 

Anregungen und Beschwerden 

 

Einwohner/innen haben das Recht, sich schriftlich oder zur Niederschrift mit 

Anregungen und Beschwerden an die Gemeindevertretung zu wenden. 

Antragsteller/innen sind über die Stellungnahme der Gemeindevertretung möglichst 

innerhalb von 2 Monaten zu unterrichten. Ansonsten ist ein Zwischenbescheid zu 

erteilen. 

 

 

VI. Abschnitt 

Beratung und Beschlussfassung 

 

§ 9 

Anträge 

 

1. Anträge der Fraktionen sind bei dem/der Bürgermeister/in einzureichen und von 

diesem/dieser auf die Tagesordnung der nächsten Gemeindevertretersitzung zu 

setzen. Die Anträge sind schriftlich in kurzer, klarer Form abzufassen und zu 

begründen. 

 

2. Anträge, die Ausgaben verursachen oder vorgesehene Einnahmen mindern, 

müssen zugleich Deckungsvorschläge enthalten. 

 

 

§ 10 

Sitzungsablauf 

 

Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge 

durchzuführen: 

 

a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

 

b) Einwohnerfragestunde (§ 7) 

 

c) Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 

letzten Sitzung 
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d) Änderungsanträge (§ 4, Abs. 4 bis 5) 

 

e) Abwicklung der Tagesordnungspunkte 

 

f) Schließung der Sitzung 

 

 

§ 11 

Unterbrechung und Vertagung 

 

1. Der/die Bürgermeister/in kann die Sitzung unterbrechen. Auf Antrag von 1/3 der 

anwesenden Mitglieder oder einer Fraktion muss er/sie sie unterbrechen. Die 

Unterbrechung soll nicht länger als 15 Minuten dauern. 

 

2. Die Gemeindevertretung kann 

 

2.1 die Beratung oder Entscheidung über Tagesordnungspunkte einem 

Ausschuss übertragen, 

 

2.2 die Beratung über einzelne Punkte der Tagesordnung vertagen oder 

 

2.3 Tagesordnungspunkte durch eine Entscheidung in der Sache abschließen. 

 

3. Über entsprechende Anträge ist sofort abzustimmen. Der Schlussantrag geht bei 

der Abstimmung dem Verweisungs-, dieser dem Vertagungsantrag vor. Wird 

einem Antrag stattgegeben, sind die bei der Antragstellung vorliegenden 

Wortmeldungen noch zuzulassen. 

 

4. Jeder/jede Antragsteller/in kann bei demselben Punkt der Tagesordnung nur 

einen Verweisungs-, einen Vertagungs und Schlussantrag stellen. 

 

5. Es kann mehrheitlich beschlossen werden, daß ab 23.00 Uhr keine weiteren 

Tagesordnungspunkte aufgerufen werden. Der in der Beratung befindliche 

Tagesordnungspunkt wird abschließend behandelt. Danach ist die Sitzung zu 

schließen. 

 

6. Die restlichen Punkte sind in der nächstfolgenden Gemeindevertretersitzung an 

vorderer Stelle auf die Tagesordnung zu setzen. Hiervon kann mit 2/3 Mehrheit 

der gesetzlichen Mitgliederzahl abgewichen werden. 

 

 

§ 12 

Worterteilung 

 

1. Gemeindevertreter/innen, Verwaltungsvertreter/innen und Sachverständige, die 

zur Sache sprechen wollen, haben sich bei dem/der Bürgermeister/in durch 

Handzeichen zu Wort zu melden. 

 

2. Der/die Bürgermeister/in erteilt das Wort nach der Reihenfolge der 

Wortmeldungen, soweit nicht mit Zustimmung der Redeberechtigten hiervon 

abgewichen wird. 
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3. Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen und darf sich nur auf 

den in der Beratung befindlichen Tagesordnungspunkt beziehen. Es darf dadurch 

kein/e Sprecher/in unterbrochen werden. 

 

4. Das Wort zur persönlichen Bemerkung ist erst nach Schluss der Beratung zu 

erteilen. Persönliche Bemerkungen dürfen nur eigene Ausführungen richtigstellen 

und persönliche Angriffe, die während der Beratung gegen den/die Sprecher/in 

erfolgten, abwehren. Die Redezeit beträgt höchstens 5 Minuten. 

 

 

§ 13 

Ablauf der Abstimmung 

 

1. Es wird offen durch Handzeichen abgestimmt. Auf Verlangen ist vor der 

Abstimmung der Antrag zu verlesen. Der/die Bürgermeister/in stellt die Anzahl 

der Mitglieder fest, die 

 

a) dem Antrag zustimmen, 

b) den Antrag ablehnen oder 

c) sich der Stimme enthalten. 

 

Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, so muß die Abstimmung vor 

Behandlung des nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden. 

 

2. Liegen zu dem Tagesordnungspunkt Änderungs- und Ergänzungsanträge vor, 

wird zuerst über den abgestimmt, der von dem Antrag am weitesten abweicht. 

Bei Änderungs- und Ergänzungsanträgen mit finanziellen Auswirkungen haben 

diese den Vorrang. In Zweifelsfällen entscheidet der/die Bürgermeister/in. 

 

3. Auf Antrag, der mit Stimmenmehrheit angenommen wurde, ist über einzelne 

Teile der Vorlage bzw. des Antrages gesondert abzustimmen. Über die 

Vorlage bzw. den Antrag ist alsdann insgesamt zu beschließen. 

 

4. Anträge zur Geschäftsordnung haben jederzeit den Vorrang und müssen vor 

Sachanträgen erledigt werden. 

 

 

§ 14 

Wahlen 

 

Zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen wird aus der Mitte der Vertretung 

ein Wahlausschuss gebildet. 

Dem Wahlausschuss gehört mindestens ein Mitglied jeder Fraktion an. 

 

Für die Stimmzettel und Lose sind äußerlich gleiche Zettel und Umschläge zu 

verwenden. Werden keine Umschläge verwendet, so sind die Stimmzettel zu falten. 

 

Die Stimmzettel sind so vorzubereiten, dass der/die zu wählenden Bewerber/innen 

angekreuzt werden kann. Für die Stimmabgabe ist einheitlich ein hierfür zur 

Verfügung zu stellendes Schreibgerät zu verwenden. Bei weiterer Beschriftung, 

Gestaltung oder fehlender Kennzeichnung des Stimmzettels ist die Stimme ungültig. 

 

Der/die Bürgermeister/in gibt das Ergebnis der Wahl bekannt. 
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Vll. Abschnitt 

Ordnung in den Sitzungen 

 

§ 15 

Ruf zur Sache, Ordnungsruf, Wortentzug und 

Sitzungsausschluss 

 

1. Der/die Bürgermeister/in kann Redner/innen, die vom Verhandlungsgegenstand 

abweichen, zur Sache rufen. 

 

2. Redner/innen, die nach § 42 GO unter Nennung des Namens zur Ordnung 

gerufen werden, können binnen 1 Woche einen schriftlich zu begründenden 

Einspruch erheben. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung 

zu setzen. 

 

3. Der Sitzungsausschluss regelt sich nach § 42 GO. Gegen den 

Sitzungsausschluss kann ein schriftlich zu begründender Einspruch binnen einer 

Woche erhoben werden. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung der nächsten 

Sitzung zu setzen. 

 

 

VII. Abschnitt 

Sitzungsniederschrift 

 

§ 16 

Protokollführer/in 

 

1. Die Gemeindevertretung beruft für ihre Sitzungen einen/ eine Protokollführer/in 

sowie einen/eine Stellvertreter/ in, sofern die Protokollführung nicht durch das 

Amt wahrgenommen wird. 

 

2. Der/die Protokollführer/in fertigt für jede Sitzung eine Niederschrift an. Er/sie 

unterstützt den/die Bürgermeister/in in der Sitzungsleitung. 

 

 

§ 17 

Inhalt der Sitzungsniederschrift 

 

1. Die Sitzungsniederschrift muß enthalten: 

 

a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung, 

b) Namen der anwesenden und fehlenden Gemeindevertreter/innen, 

c) Namen der anwesenden Verwaltungsvertreter/innen, der geladenen 

Sachverständigen und Gäste, 

d) Feststellung der Beschlussfähigkeit, 

e) Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, 

f) Eingaben und Anfragen, 

g) die Tagesordnung, 

h) den Wortlaut der Anträge mit Namen der Antragsteller/innen, den 

wesentlichen Inhalt der Beratung, die Beschlüsse und Ergebnisse der 

Abstimmung, 
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i) sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung, 

j) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit. 

 

2. Angelegenheiten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wurden, sind 

gesondert zu protokollieren. 

 

3. Die Sitzungsniederschrift ist innerhalb von 14 Tagen, spätestens zur nächsten 

Sitzung den Mitgliedern der Gemeindevertretung zuzuleiten. 

 

4. Die Einsichtnahme in die Niederschriften über die öffentlichen Sitzungen ist 

den Einwohnern/Einwohnerinnen zu gestatten.  

 

Während der Sitzung der Gemeindevertretung wird die Niederschrift der 

vorangegangenen Sitzung im Tagungsraum öffentlich ausgelegt. 

 

 

IX. Abschnitt 

Ausschüsse 

 

§ 18 

Ausschüsse 

 

1. Diese Geschäftsordnung gilt mit folgenden Abweichungen auch für die 

Ausschüsse: 

 

a) Die Ausschüsse werden von den Ausschussvorsitzenden im 

Einvernehmen mit dem/der Bürgermeister/in einberufen, 

 

b) den nicht den Ausschüssen angehörenden Mitgliedern der 

Gemeindevertretung ist eine Abschrift der Einladung zu übersenden. 

 

c) Anträge sind über den/die Bürgermeister/in bei dem/der 

Ausschussvorsitzenden einzureichen und von diesem/dieser auf die 

Tagesordnung der nächsten Ausschußsitzung zu setzen. 

 

d) Werden Anträge von der Gemeindevertretung oder dem/der 

Bürgermeister/in an mehrere Ausschüsse überwiesen, so ist ein 

Ausschuss als federführend zu bestimmen. 

 

e) Die Niederschriften der Ausschusssitzungen sind den 

Ausschussmitgliedern und den übrigen Mitgliedern der 

Gemeindevertretung innerhalb von 10 Tagen zuzuleiten. 

 

f) Gäste/Sachverständige können durch den Vorsitzenden im Einvernehmen 

mit dem/der Bürgermeister/in eingeladen werden. 

 

2. § 6 und 7 der Geschäftsordnung gilt nicht für Ausschüsse, die nach der 

Hauptsatzung nichtöffentlich tagen. 

 

 

 

 

 



 149 

 

 

X. Abschnitt 

Mitteilungspflicht 

 

§ 19 

 

1. Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse teilen dem/der 

Bürgermeister/in innerhalb eines Monats nach der konstituierenden Sitzung 

mit, welchen Beruf sie ausüben. Darüber hinaus sind weitere vergütete oder 

ehrenamtliche Tätigkeiten mitzuteilen, soweit dies für die Ausübung ihres 

Mandats von Bedeutung sein kann. 

 

2. Für nachrückende Gemeindevertreter/innen oder bürgerliche 

Ausschussmitglieder gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, daß die Angaben innerhalb 

eines Monats nach Annahme des Mandats mitzuteilen sind. 

 

 

XI. Abschnitt 

Schlussvorschriften 

 

§ 20 

Abweichungen von der Geschäftsordnung 

 

Die Gemeindevertretung kann für den Einzelfall Abweichungen von der 

Geschäftsordnung mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder der 

Gemeindevertretung beschließen, sofern die Gemeindeordnung nicht qualifizierte 

Mehrheiten vorschreibt. 

 

 

§ 21 

Auslegung der Geschäftsordnung im Einzelfall 

 

Während einer Sitzung der Gemeindevertretung auftretende Zweifel über die 

Auslegung der Geschäftsordnung entscheidet die Gemeindevertretung mit einfacher 

Mehrheit. 

 

 

§ 22 

Geltungsdauer 

 

Diese Geschäftsordnung gilt für die Dauer der Wahlzeit der Gemeindevertretung. 

 

 

Sieverstedt, den 23.06.2008 

 

 

GEMEINDE SIEVERSTEDT 

DER BÜRGERMEISTER 

 

 

gez. 

Finn Petersen 
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SATZUNG 

 

der Gemeinde Sieverstedt - Kreis Schleswig-Flensburg 

über 

die Entschädigung ihrer Ehrenbeamten und ihrer ehrenamtlich Tätigen 

(Entschädigungssatzung) 

 

Aufgrund der §§ 4 i.V.m. 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und 

der Landesverordnung über die Entschädigung der in den Gemeinden, Kreisen, 

Ämtern sowie der bei den Zweckverbänden tätigen Ehrenbeamtinnen und Ehrenbe-

amten und ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern (EntschVO) wird nach Be-

schlussfassung der Gemeindevertretung vom 18.06.2008 folgende Entschädigungs-

satzung für die Gemeinde Sieverstedt erlassen: 

 

 

§ 1 

Grundsatz 

 

Ehrenbeamtinnen und –beamte, Gemeindevertreterinnen und –vertreter sowie 

ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger erhalten eine Entschädigung oder 

Auslagenerstattung nach dieser Satzung. 

 

 

§ 2 

Bürgermeister/in 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung 

als monatliche Pauschale nach Maßgabe des Höchstsatzes der EntschVO. Daneben 

erhält die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister monatlich eine 

Reisekostenpauschale von 48,00 €, eine Telefonkostenpauschale von 25,00 € und 

eine Dienstzimmerentschädigung von 15,00 € 

 

(2) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürger-

meisters wird bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für ihre 

oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende Aufwandsent-

schädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt.  

Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder 

der Bürgermeister vertreten wird 25,00 €. 

 

 

 

§ 3 

Fraktionsvorsitzende 

 

(1) Fraktionsvorsitzende erhalten nach Maßgabe der EntschVO eine Aufwandsent-

schädigung in Höhe von 40,00 € pro Monat. 

 

(2) Stellvertretenden von Fraktionsvorsitzenden wird nach Maßgabe der EntschVO 

bei Verhinderung der oder des Fraktionsvorsitzenden für ihre besondere Tätigkeit als 

Vertretung eine Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der 

Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die 

Fraktionsvorsitzende oder der Fraktionsvorsitzende vertreten wird, ein Dreißigstel der 

monatlichen Aufwandsentschädigung der oder des Fraktionsvorsitzenden.  
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§ 4 

Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse 

 

(1) Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten für die Teilnahme an Sitzun-

gen der Gemeindevertretung, der Ausschüsse, denen sie angehören, der Fraktionen 

für jeweils eine Sitzung zur Vorbereitung der Gemeindevertretersitzung und für die 

Teilnahme an sonstigen in der Hauptsatzung bestimmten Sitzungen sowie für 

sonstige Tätigkeiten für die Gemeinde ein Sitzungsgeld in Höhe von 20,00 €. 

 

(2) Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse er-

halten für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die sie gewählt sind und 

an Sitzungen der Fraktionen und Teilfraktionen und für eine sonstige Tätigkeit für die 

Gemeinde ein Sitzungsgeld in Höhe von 20,00 €. Entsprechendes gilt für stellver-

tretende Ausschussmitglieder, die nicht der Gemeindevertretung angehören, im Ver-

tretungsfall.  

 

(3) Ausschussvorsitzende und bei deren Verhinderung deren Vertretende erhalten 

nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für jede von ihnen geleitete Aus-

schusssitzung ein zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe von 20,00 €. Zusätzlich erhält 

der Ausschussvorsitzende des Bau-, Wege- und Umweltausschusses eine monat-

liche Aufwandsentschädigung als Pauschale in Höhe von 40,00 €.   

 

 

§ 5 

Verdienstausfall- und Abwesenheitsentschädigung 

 

(1) Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, 

Gemeindevertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehö-

renden Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen und Mitglie-

dern von Beiräten ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehren-

amtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsver-

dienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert 

zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende 

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der 

oder des Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt 

wird. Sind die in Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den 

durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während 

der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Ver-

dienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage 

des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt wird. 

Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde beträgt 30,00 €. 

 

(2) Personen nach Abs. 1 Satz 1, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen 

führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten 

für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit 

vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für 

jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser Ent-

schädigung beträgt 10,00 €. Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach Stun-

densätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt zu 

ersetzen. 
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(3) Personen nach Abs. 1 Satz 1 werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten 

einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit er-

forderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, oder pflegebedürfiger Familienangehöriger gesondert erstattet. Dies 

gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständiger 

Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach Absatz 1 oder eine Entschädigung 

nach Absatz 2 gewährt wird. 

 

(4) Personen nach Absatz 1 Satz 1 ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach 

den für die Beamtinnen und Beamten des Landes geltenden Grundsätzen zu gewäh-

ren. Fahrkosten, für die Fahrten zum Sitzungsort und zurück, höchstens jedoch in 

Höhe der Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, wer-

den gesondert erstattet. Bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die 

Höhe der Entschädigung nach den Sätzen des § 5 Bundesreisekostengesetz. 

 

 

§ 6 

Inkrafttreten 

 

Diese Entschädigungssatzung tritt rückwirkend zum 01.06.2008 in Kraft. 

 

 

 

Sieverstedt, den 23.06.2008 

 

 

GEMEINDE  SIEVERSTEDT 

DER BÜRGERMEISTER 

 

 

gez. 

Finn Petersen 

 

 


